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der COVERIS AG für PV-Wechselrichter
Tarifbedingungen SequFlex

Die Tarifbedingungen SequFlex ergänzen nachstehend die allgemeinen Garantiebedingungen der COVERIS AG für PV-Wechselrichter. 

Zu § 1 (2), Laufzeit
Die Laufzeit der PV-Wechselrichter-Garantie im Tarif SequFlex orientiert sich stets am Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme 
und kann, gerechnet vom Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme, bis zu 20 Jahre betragen. Der Abschluss eines PV-Wechsel-
richter-Garantievertrages kann im Tarif SequFlex noch in einem Zeitraum von 120 Monaten nach dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Inbetriebnahme erfolgen. Eine rückwirkende Inanspruchnahme der PV-Wechselrichter-Garantie ist ausgeschlossen. 

Zu § 5 (1), weitere Regelungen
Die Herauslösung von einzelnen Wechselrichtern aus dem PV-Wechselrichter-Garantievertrag im Tarif SequFlex ist auch nach dem 
Tausch eines oder mehrerer Defektgeräte gegen ein oder mehrere Ersatzgeräte nicht möglich. 

Zu § 5 (2), weitere Regelungen
Für Erstverträge gilt bis zur erstmaligen Inanspruchnahme einer Garantieleistung durch den Garantienehmer für den Garantieneh-
mer in Abhängigkeit des Gerätealters (Jahre seit dem Zeitpunkt der Abnahme) eine Wartezeit:  
— Für Anlagen bis zum Ende des fünften Jahres drei Monate ab Beitragszahlung.
— Für Anlagen über fünf Jahre sechs Monate ab Beitragszahlung. 

Zu § 6, Abrechnung
2. Der Zeitraum  zwischen zwei Anlagengeburtstagen definiert ein Vertragsjahr, beginnend mit dem jeweils aktuellen und endend ei-

nen Tag vor dem zukünftigen Anlagengeburtstag. Ist der Tag der Antragstellung nicht der Anlagengeburtstag, berechnet sich der 
Garantiebeitrag vom Tag der Antragstellung bis einen Tag vor Erreichen des nächsten Anlagengeburtstags. Ansonsten wird nach 
dem Vertragsjahr abgerechnet. Der Begriff „Anlagengeburtstag“ beschreibt jeweils den Tag, an dem sich der Tag der erstmaligen 
Inbetriebnahme jährt.

3. Die Garantiebeiträge sind veränderlich und orientieren sich jeweils am Anlagenalter (Betriebsjahr der Anlage) und, abhängig 
von der Anlagengröße, an der Wechselrichter AC-Nenn-Ausgangsleistung. Die Beitragshöhe entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 
Preisblatt. 

Zu § 7, Kündigung / Widerruf
2. Die Laufzeit der PV-Wechselrichter-Garantie verlängert sich im Tarif Sequ Flex automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern 

diese nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres von einer der Parteien in Textform gekün-
digt wird. 

3. Eine sofortige Kündigung durch den Garantiegeber ist möglich, wenn der Garantienehmer sich mit seinen Beitragsverpflichtun-
gen im Verzug befindet. Verzug tritt mit Ablauf der Nachfrist ein. 

4. Sofern der Garantiegeber abweichend von den vereinbarten Tarifpreisen SequFlex Beitragserhöhungen oder Änderungen der 
Garantiebedingungen vornimmt, ist der Garantienehmer berechtigt, das Vertragsverhältnis innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Garantiegebers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen, zu kündigen. Die Zahlung des veränderten Beitrags oder Zahlungen nach Bekanntgabe der geänderten Garantiebedingun-
gen werden als Einverständnis des Garantienehmers zur Fortsetzung des Vertrages gewertet. Beide Vertragsparteien können 
das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, insbesondere nach Vertrags änderungen oder 
nach dem Eintritt eines Garantiefalles. Der Garantienehmer kann bis zum Ablauf eines Monats nach dem Zugang der Vertrags-
änderungsinformation oder seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung unter Einhaltung einer Monatsfrist 
kündigen. Erklärt der Garantienehmer die Nichtannahme von Vertragsänder ungen, gilt der Vertrag als gekündigt.
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